
Stadt Neustadt am Rübenberge Neustadt a. Rbge., 23.09.2014 

Der Bürgermeister  

 
Beschlussvorlage Nr. 2014/250     öffentlich 

                                        
 

Bezugsvorlagen:  

 
 

Finanzielle Auswirkungen  

 Haushaltsjahr: 

Produktkonto:  

einmalige Kosten: - keine - 

jährliche Folgekosten (Sachkosten, Personalkosten, Zinsen, Abschreibungen): 
 
 

 
 

Verpachtung des städtischen Flurstückes 82/6, Flur 22, Gemarkung Neustadt 
a. Rbge."Vor dem Moore" 

 
 

 

 

 
 

 Stimmen 

Gremium Sitzung am TOP einst. Ja Nein 
Enthal-

tung 

Ortsrat der Ortschaft 
Neustadt a. Rbge. 

15.10.2014 
- 

     

 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Ortsrat der Ortschaft Neustadt a. Rbge. nimmt gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG zur 
Kenntnis, dass das städtische Grundstück, Flurstück 82/6, Flur 22, Gemarkung Neustadt a. 
Rbge., an Frau Ina Arkenberg-Kallmeyer zu einem jährlichen Pachtzins in Höhe von 
510,00 EUR verpachtet wird. 
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Begründung:  
 
Das städtische Grundstück, Flurstück 82/6, Flur 22, Gemarkung Neustadt a. Rbge., Ackerland, 
Vor dem Moore, Teilstück zur Größe von 12.440 m², war bis zum 30.09.2014 an Herrn Hans-
Christian Menke verpachtet. Herr Menke ist an einer Fortsetzung des Pachtverhältnisses nicht 
interessiert. Die Lage des Grundstückes ist aus dem anliegenden Lageplan ersichtlich. 
 
Für das Pachtjahr ab dem 01.10.2014 wurde das Grundstück öffentlich gegen Höchstgebot 
ausgeschrieben.  
  
Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens wurden drei Gebote abgegeben, wobei das höchs-
te Gebot von Frau Ina Arkenberg-Kallmeyer unterbreitet wurde. 
 
  
 
Anlagen: 
 
1. Lageplan Pachtgrundstück 
2. Bieterübersicht (nicht öffentlich) 

 
  
 
Sachgebiet 230  - Verwaltung - 
Sachbearbeitung: Frau Scharnhop, Tel.-Nr.: 05032 84-266 
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